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Aus schweizerischen Verbianden.

Bauarbeiter. Nachdem die Bauarbeiter, Maler und
Gipser. Steinarbeiter und Zimmerleute. ihre Verbands-
tage abgehalten hatten, trat am Samstag den 3. April
1920 im Volkshaus in Ziirich der I. allgemeine Bau-
arbeiterkongress zusammen, um den schon lange cr-
strebten einheitlichen Bauarbeiterverband aus der Tau-
fe zu heben.

Ausser den Vertretern der Zentralverbinde waren
176 stimmberechtigte Delegierte anwesend.

Das Prasidium des Kongresses wurde dem Genossen
E. Rieder, Mitglied des Bundeskomitees, iibertragen,
der durch seine umsichtige Leitung sehr zum Gelingen
der Sache beitrug.

Der von den Zentralverbiinden aufgestellte Fusions-
vertrag wurde mit einer -redaktionellen Erginzung cin-
stimmig angenommen.

Schon schwieriger gestaltete sich die Beratung der
Statuten. Doch war auch hier die Verstindigung gege-
ben, nachdem allseitig die Erkenntnis Platz gegriffen
hatte, dass nur auf diesemi Wege ein gedeihliches Zu-
sammenarbeiten moglich ist.

Als Vorort des ncuen Verbandes wurde Ziirich, als
Sitz der Beschwerdekommission Bern  bezeiehnet. Der
neue Verband beginnt seine Téatigkeit am 1. Juli 1920.

Mbgen alle die Erwartungen, die man in ihn setzt,
sich erfiillen. ;

Bekleidungsindustriearbeiter. Die Verbandskon-
ferenz, die wihrend der Ostertage in Bern stattfand,
erklirte sich erncut zu den Forderungen «Abbau der
Heimarbeit und Beseitigung des Akkordsystems».

Die Verbandsbeitriige wurden nach folgender Ab-
stufung bestimmt: 1. Klasse Fr. 1.30; 2. Klasse I'r. 1.—;
3, Klasse 70 Cts.; 4. Klasse 30 Cts.: 5. Klasse (Lehrlin-
ec und Lehrtochter) 20 Cts.

Ferner wurde die Errichtung eines Sckretariats
fiir die Westsechweiz mit Sitz in Bern beschlossen.

Der Verband der Militdrschneider wurde definitiv
in den Verband aufgenommen.

Eisenbahner. Der iusserst zihe Kampf wm die
Teuerungszulage der eidg. Beamten und Angestellten
diirfte ziemlich entschieden secin, wenn diese Zeilen in
Hinden der” Leser sind. Obschon die Beschliisse des Na-
tionalrates nicht befriedigten, war dic Aussicht auf
Verstindigung vorhanden. Nachdem nun aber der
Stianderat auch diese Ansiitze wieder verschlechtert
hat, liegt die Moglichkeit eines grossen Kampfes in
greitbarer Nihe. Wir miissten es bedauern, wenn die
Bundesversammlung sich so kurzsichtig zeigen sollte,
es nun dieser Differenzen willen zu einem Kampf mit
schwerwiegenden wirtschaftlichen TFolgen kommen zu
lagsen.

Nachschrift. Der Nationalrat frat den Besechliissen
des Stianderates bei. In Anbetracht der besondern Si-
tuation beschloss die Personalvertretung, vorerst eine
abwartende Haltung einzunehmen und dem DPersonal
(Gelegenheit zur Aussprache zu geben,

Gemeinde- und Staatsarbeiter. Das Verbandsorgan
berichtet, dass die Zahl der Mitglieder auf Ende 1919
7623 betrigt. Die Verbandseinnahmen beliefen sich im
Jahre 1919 auf TFr. 141,.853.05; das Vermogen betrigt
Fr. 105,401.71. :

Die Mitgliederzahl hat seit 1917 uwm_ nahezu ein
Drittel zugenommen. Die Einnahmen haben: sich ver-
sichenfacht, das Vermogen verzehnfacht.

An seiner Delegiertenversammlung an Pfingsten
wird der Strassenbahnerverband, bisher der A. U. S.
T. angehorend, iiber die Fusion mit dem Gemeinde- und
Staatsarbeiterverband beschliessen.

: I:Iandels=, _Transport: und Lebensmittelarbeiter.
Im  Gesamtarbeitsvertrag  fiir  das Transportgewerbe

wurden die Wochenléhne durch die Einigungskommis-
sien wie folgt festeesetzt:

HWBQI-ufS_ Orte mit Kinwohnerzahl (in Tausend)
kategorien | unger10| 1020 | 20—50 | 50—100 | whor100
Chauffeur-
mechaniker l : Sl 2
Vorarbeiter (| 66—75 | 70—79 | 75—88 | 7T8—90 | 81—92
Magazinchefs J } | r
Chauffewre . .\| | 5
Berufsarbeiter f| 64—73 6877 72—85 | 76—90 79 —90
Fahrcamion- ; i i
meure . . ol6o 71|66 75 | 70—80 | 74—84 | 77—87
Berufsarbeiter : |
Camionneure l |
Mobelarbeiter. | 6069 | 64—73 67—76 | 72—51 | 7585
Lagerarbeiter . l |
Fuhrleute
Stallarbeiter 5867|6271 | 65 7 3__8¢
3 : Hh8-— R 35 —T74 | T0—79 | 73—82
Hilfsa beiter ‘
i |
_\Vo bisher schon hohere Lohne  bezahlt wurden.
diirfeh diese nicht reduziert werden.

Heizer und Maschinisten, Eine Anzahl Mitglicder
des Verbandes hat den Zentralvorstand wegen des Bei-
tritts in den Gewerkschaftshund cingeklagt. Sie ver-
langen Aufhebung des Besehlusses, da dadureh angeblich
die Mitglieder einer politischen  Partei  verptlichtet
werden., Der Beweis hierfiir ist in der 14 Ioliosciten
starken Klageschrift allerdings nicht erbracht. Man
gewinnt aber den Eindruck, dass der Kliger gegen die
Verpflichtung fiir eine bestimmte Partei nichts einzu-
wenden hiatte, wenn es sich um cin Bekenntnis zum
Streikbruch handeln wiirde. Der Ausgang des Prozesses
kann nicht zweifelhaft sein.

Holzarbeiter. Die Korbmacher aller Orte befinden
sich seit 15. Mirz im Streik. |

Das solothurniseche Einigungsamt hat die gestellten
Begehren auf ihre Berechtigung hin untersucht und

~getunden, dass sie den Verhéltnissen angemessen seicn.

Der Einigungsvorschlag lautet daher auf Anerkennung
der Lohnerhohung fiir die Korbmacher um 30 Prozent.

Die Unternchmer verlangen nun nach sechswochi-
gem Streik noch. eine Bedenkzeit von 14 Tagen.

Die Mébelschreiner, die. wic bekannt, unter einem
Landestarif stehen, stellten eine Lohnforderung von
30 Rappen pro Stunde, mit der sich, da keine Einigung
zwischen den Parteien zustande kam, das Schiedsge-
richt zu befassen hatte. Der Obmann des Schiedsgerichts
weigerte sich, einen Schiedsspruch zu fillen, da er ei-
nerseits die Forderung als berechtigt anerkannte, an-
derseits aber im Zweifel war dariiber, ob das Gewerbe
die Belastung zu ertragen vermoge.

‘Es wurden dann noch zwel
Schiedsrichter zugezogen.

Das so zusammengesetzte Schiedsgericht setzte die
Lohnerhthung auf 10 Rappen pro Stunde fest, auszahl-
bar 4 Wochen nach der Urteilsféllung.

Der Schiedsspruch ist fiir beide Parteien verbind-
lich.

Aus dem in der- Holzarbeiterzeitung publizierten
Bericht ersehen wir, dass im Jahre 1919 an Streikunter-
stiittzung Tr. 185,309.85 aushezahlt wurden. Im Zentrum

weitere «neutrale»
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der Bewegungen standen die Unterhandlungen fiir den
Landestarifvertrag.

Die Mitgliederzahl stieg von 7943 Ende 1917 auf
11.829 Ende 1919, die Zahl der Sektionen sticg von 90
aul 116. i

Zu dem an Pfingsten stattfindenden Verbandstag
licgen von seiten des Zentralvorstandes und der Sek-
tionen mehr als 120 Antrige vor, von denen viele
Zeugnis von reger 'lmlnahmv der Holzarbeiter an den
allp(mmn(‘n (xm\(‘llxs(*lmﬁsh(won ablegen.

Lederarbeiter. In der Schuhfabrik Fretz in Aarau
stehen die Arbeiter im Streik. Nachdem die Forderung
auf eine Erhohung der Lohne um 25 Prozent von der
Firma abgelehnt worden war, machte das Einigungsamt
cinen Vermittlungsvorsechlag auf eine Lohnerhohung
von 10 Ir. Hir die Verheirateten und 5 Fr. fiir die Le-
digen. Auch dicser Antrag wurde von der Firma abge-
lehnt, so dass den Arbeitern nur die Wahl blieh, auf
ihre Forderungen zu verzichten oder die Arbeit nie-
derzulegen. In Anbetracht der Unmoglichkeit, mit den
Lostehenden Tohnen weiter auszukommen, wihlten sie
dag letztere.

Lithographen. Dic Delegicrtenversammlung des
Verbandes fand wiihrend der Ostertage in St “Gallen
statt bei Anwesenheit von 28 Delegierten.

Die Delegiertenversammlung  beschloss die  Erhd-
lung der Beitrige und des Krankengeldes auf 27. Juni
dieses Jahres.

Ebenso wurde den Antrigen des Zentralvorstandes
auf Aufnahme weiblicher Mitglieder der Photographen-
branche zugestimmt. Bern wurde als Vorort und Vevey
als Sitz der Beschwerdekommission bestédtigt.

Dic im Gange befindliche Tarifrevision zwischen
den Verbinden der Unternehmer und der Arbeiter
konnte nach einiger Miihe in befriedigender Weise zum
Abschluss (v(‘bracht werden.

Maler und Gipser. Ein Streik der Ma](‘r und Gip-
ger - in Interlaken  konnte  nach mehrwochiger
Daucer dureh Anerkennung der 48stundenwoche mit Er-
folg beendet werden.

Die Maler und Gipser der Schweiz sind durch die
Aussperrung im Baugewerbe an vielen Orten stark in
Mitleidenschaft gezogen.

Metall- und Uhrenarbeiter. Der Streik im Eisen-
\\'ml\ in Gerlafingen wurde nach einmonatiger Dauer
am 8. April fiir l)(‘nndo‘r erklirt. Das eidg. Volkswirt-
schaftsdepartement hat zwischen den Pcu'tmen vermit-
telt, und es wurde folgende Verecinbarung abgeschlos-
sen:

1. Beide Parteien unterbreiten die noch bestehen-
den Differenzen dem endgiiltigen Entscheid des Volks-
wirtschaftsdepartements und verpfhchton sich, diesem
Entscheide Folge zun geben.

2. Von Massregelungen wird beiderseits abgesehen,
es wird also einerseits die Fabrikleitung wegen Betei-
ligung am Streik keine Massregelungen treffen, und
anderseits verpflichten sich die Streikenden, die Ar-
heitswilligen in keiner Weise zu beldstigen.

Die Arbeit wird Freitag den 9. April 1920 zu ge-
wohnter Stunde aufgenommen.  Ueber die streitigen
Differenzen wird erst nach Wiederaufnahme der Ar-
beit entschieden. Die Genehmigung der Metallarbeiter-
versammlung wird vorbehalten.

In Schiieren ist es wegen Lohndifferenzen in der
Waggonsfabrik zu einem Konflikt gekommen, der zum
Streik der sdmtlichen Arbeiter fiithrte. Nachdem ein
Vorschlag des Einigungsamtes auf 5 Rapppen Stunden-
lohnerhéhung abgelehnt worden war, erkldrten einzelne
Gruppen die Kollektivkiindigung, aus der sich dann
der allgemeine Streik entwickelte.

In Locarno legten die Arbeiter in der Uhrenstein-
fabrik Swiss Jewel die Arbeit nicder und bliehen 9
Tage im Streik wegen Reduktion der Preise um 25
Prozent.

In einem Betrieh in Lugano kam cs chentalls we-
gen Vertragsdifferenzen zum  Streik.

In der Twubenfabrik Neher in Emmishofen sind dic
Arbeiter wegen Verweigerung von Lohnforderungen in
den Streik getreten

Die Firma liisst in der Presse erkliren, dass sic
den Betrieb giinzlich schliessen werde.

Die Arbeiter der Firma Koch in Zirich stehen we-
oen Massregelung cines Vertrauensmannes im Streik.

Stein- und Tonarbeiter. Dic Bewegung der Mar-
morarbeiter der Sehweiz ist beendigt, im Laufo. der
dritten Woche April wurde allerorts die Arbeit wieder
aufgenommen.  Durch  nochmalige Unterhandlungen
konnte eine Einigung erzielt werden:

Der Landesvertrag bleibt bestehen und wird mit
1. Juli 1920 auch auf alle Grabsteingeschifte ausge-
dehnt. Die vor der Bewegung bezahlten Stundenlohne
werden am 15 und 20 Cts. erhoht, die Akkordansitze
um 17 und 20 Prozent. Die Mindeststundenlohne erhal-
ten eine Erhohung von 15, 25 und 35 ('ts. Die bisheri-
gen drei Lohnklassen werden beseitiet und besteht fiir
die ¢ ganze Schweiz nur noch eine Tohnklasse. Den Ar-
h()itcln werden Terien gewdhrt von 3—6 Tagen im
Jahr. Ueber eine no(‘hmdlwo lLohunerhohung im Laufe
des Sommers entscheidet ein vom \'()l]\S\\n‘ts(‘hattsd(/
partement eingesetztes Schiedsgericht.,

Der Jahresbericht pro 1919 weist an Einnahmen
inkl. Vermogenshestand Fr. 60,563, an All“s,‘,"(lh(}ll Fr.
39,468 auf. Die Einnahmen haben sich verdreifacht, die
Ausgaben verdoppelt.

Das Jahr schliesst ab mit einem Mitgliederbestand
von 1952, wovon 148 weibliche sind.

Lohnbewegungen wurden 79 mit 2136 Beteiligten
gefiihrt, Zu Streiks kam es in 14 TFiéllen mit 195 Be-’
teiligten. Dauer der Streiks 639 Tage, Kosten der Zen-
tralkasse Fr. 10,812.

In 99 Féllen wurden fiiv 1862 Arbeiter 10,575 Stun-
den Arbeitszeitverkiirzung, in 3 Betricben mit 52 Ar-
beitern 3—06 Tage Ferien im Jahr. in 119 Tillen fir
2027 Arbeiter pro. Woeche Fr. 51350 Lohnerhéhungen
erreicht.

Stickereipersonal. Dic  Delegiertenversammlung
dieses Verbandes, der vor Jahresfrist aus der Fusion
des . ostschweizerischen Zeichnerverbandes, des ost-

. schweizerischen Handelsangestelltenverbandes und eines

Arbeiterinnenverbandes der Stickereiindustrie hervor-
gegangen ist, beschloss am 17. und 18. April 1920 mit
53 gegen 5 Stimmen den Anschluss an den Schweiz
Gewerkschaftsbund unter Vorbehalt der Urabstim-
mung auf 1. Januar 1921,

Wir begliickwiinschen den Verband zu diesem Be-
schluss und heissen die neuen Kampfgenossen herzlich
in unsern Reihen willkommen

Textilarbeiter. Die Arbeiter der Weberei Biirets-
wil sind gezwungen, ihre. geringen Lohne durch Ver-
weigerung der Arbeit den Verhéltnissen anzupassen.

Wie notig das ist, zeigt eine Enquete. Es wurde
der von 31 Webern wéhrend 3 Zahltagen verdiente
Lohn aufgenommen. Nach der Aufnahme betrigt der
Durchschnittsstundenlohn eines Webers kaum 60 Rap-
pen. Eine weitere Begriindung der Lohnforderung er-
scheint sonach véllig tiberfliissig.

Typographen. Durch Spruch des Berufsausschusses
wurde den verheirateten Kollegen eine wochentliche
Lohnerhéhung von 6 Fr.. den ledigen eine solche von 4
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I'r. zugesprochen. Fiiv den Tessin hetriigt diese Zulage
3 resp. 2 Fr.

Ferner wurden neue Beschliisse gefasst hinsichtlich
der Einreihung  der Druckorte. der Anstellung  von
Druckerlehrlingen, der Entschidigung der Ucberstun-
den und der Gewiithrung von Ferien.

Zahntechniker. Die Schweiz. zahntechnische Ge-
sellschaft, Scktion Kanton Ziirich, legt ein Volksbegeh-
ren zur Unterschrift auf tiber den Erlass cines zlirche-
rischen Gesetzes betreffend Ausiibung der Zahnheilkun-
de dureh patentierte Zahntechniker. Nach dem formu-
licrten Gesetzentwurf soll  ausser den  cidg.  diplom.
Zahnirzten auch der kant. patentierte Zahntechniker
zur Ausiitbung der gesamten Zahnheilkunde mit gewis-
sen Ausnahmen berechtigt sein.  Das Patent wiirde
nach mindestens neunjihriger praktischer Fachtitig-
keit auf Grund abgelegter Priifung von der Sanitiits-
divektion erteilt. Die Delegiertenversammlung des Ge-
werkschaftskartells des Kantons Ziirich hat beschlossen,
die Initiative zu unterstiitzen. Initiativbogen zur Sammm-
lung von Unterschriften sind stets beim Sekretariat
der Sehweiz zahntechnischen Gesellschaft., Scestr. 28,
Ziirich 2, zu beziehen.

Zimmerleute. Nach dem sochen crschicnenen Jah-
reshericht pro 1918 und 1919 fanden 1918 75, 1919 52
Lohnhewegungen statt. Tm crsteren Falle waren an 50
Orten 2324 Avbeiter, im Jahre 1919 1728 Arbeiter betoi-
ligt. 1918 waren an 8 Streiks 444 Arbeiter beteiligt, de-
nen fiir 8473 Streiktage 27,924 Fr. aus der Zentralkasse
und 18,512 Fr. aus den Lokalkassen ausbezahlt wurden.
1919 kam es in 7 Orten zum Streik. An den Streiks wa-
ren 671 Mitglieder mit 14,033 Streiktagen beteiligt. Aus
der Zentralkasse wurden 31.515 Fr., aus den Lokalkas-
son 54.899 Tr. Streikunterstiitzung ausbezahlt, in An-
hetracht der kleinen Mitgliederzahl des Gesamiverban-
des eine respektable Leistung.

Durch die Bewegungen wurde cine durchschnitt-
liche Arbeitszeitverkiirzung von 4 Stunden pro Woche
und cine Erhohung der Wochenlohne von Fr. 19.50 im
Jahrs 1918 und von Fr. 850 im Jahre 1919 erzielt.

Der Verband zihlte Ende 1919 1840 Mitglieder.

An Einnahmen waren 1919 zu verzeichnen Fr.
(9.506.53, und zwar inkl. Saldo. An Ausgaben Fr.
59,889.21. Das Vermodgen betrigt Fr. 32,727.12, das Ver-
mogen der Arbeitslosenkasse T'r. 10,324.65 und das der
Unfallkasse Fr. 1490.35.

Die Delegiertenversammlung des Verbandes  be-
schloss am Karfreitag 1920 mit 29 gegen 10 Stimmen
dic Fusion mit den Bauarbeiterverbéinden.

Thurgauisches Arbeitersekretariat. Aus dem DBe-
richt pro 1919 entnehmen wir, dass auf 1. Juni 1919 ein
zweiter Sekretir angestellt wurde. Eine Reihe Gemein-
den des Kantons subventioniert das Sekretariat mit 100
his 600 Fr. pro Jahr. Der Kanton leistet 1500 Fr. Des-
cleichen fliessen Beitrdge von gemeinniitzigen Gesell-
schaften . und Konsumvereinen.

Die Zahl der Sektionen betrigt 85, die Zahl der
Mitglieder 7100,

Die Zahl der Rechtsauskunftsuchenden bezifferte
sich auf 2208, denen 3089 Konsultationen gewiihrt wur-
den. Aus Unfallprozessen konnten Fr. 11,874.50, aus Dif-
ferenzen im Dienstverhiltnis Fr. 3059.50 erstritten wer-
den. Die Tnanspruchnahme der Rechtsauskunft ist im-
mer noch im Steigen begriffen. Der Bericht zeigt, dass
das Sekretariat allen allgemeinen, die Gesamtarbeiter-
schaft bertihrenden Fragen volle Aufmerksamkeit ge-
schenkt und jeweils zweckdienliche Massnahmen vorge-
kehrt hat.

~ Uri. (l;z/u‘(-'rl.".s'('llafl‘skav’tel] des Kantons. Der Mit-
gliederbestand sank im Jahre 1919 infolge der Entlas-

sungen in der Munitionsfabrik von 1265 auf 1085. Das
Kartell hat sich trotz der isolierten Lage des Kantons
an allen Aktionen der Arbeiterschalt rege beteiligt.

Winterthur. Arbeilerselretariat. Mit erfreulicher
Promptheit ist der Bericht des Arbeitersekretariats
Winterthur herausgekommen.

Wir verzichten an dieser Stelle darauf, mit den
Verfassern des Berichts in eine Polemik iiber ihre Auf-
fassung in der TFrage «Unionen und Gewerkschafts-
hund» cinzutreten, denn in dieser Frage wird cine ge-
censeitige Belehrung wenig fruchten.

Tm iibrigen gibt der Bericht eine gute Orientierung
iiber dic politische und gewerkschaftliche- Tatigkeit in
Winterthur und Umgebung im Laufe des verflossencen
Jahres.

Es erhiclten 3099 Personen in 5376 Konsultationen
Rechtsauskunft. Gut die IHalfte der Klientel war orga-
nisiert. An Geldbetrigen wurden Ifr. 54.076.80 vermit-
telt, wovon 17,163.10 aul dic Unfallentsehidigung und
Fr. 29,044.40 auf andere Unterstiitzungen entfallen.

<>
Sozialpolitik,

Die Arbeitszeit im Gewerbe. Die gesetzliche
Regelung der  Arbeitszeit im Gewerbe lidgst aut  sich
warten. Trotzdem der Bundesrat sclhon im Oktober letz
ten Jahres cine Expertenkommission zur Behandlung
der Frage ernannt hat, fand deren erste Sitzung erst
Ende Februar 1920 statt. Unsere Leser wissen, dass das
Bundeskomitee einen Gesetzentwurf betreffend die 48-
stundenwoche im Gewerbe dem Volkswirtschaftsde-
partement eingercieht hatte, der als Basis der Diskus-
sion dienen sollte. Dieser Entwurf, der im Interesse
einer raschen Erledigung der Frage ausgearbeitet wor-
den war, musste nun als Grund zur Verschleppung her-
halten. Die Unternehmer verlangten Zeit zu eincer
«Priifung». Diese wurde ihnen vom Volkswirtschafts-
departement im  Ausmass von reichlich drei Monaten
gewdahrt,

Auf der Konferenz erklirten die Vertreter des Ge-

. werbeverbandes, dass von einer gesetzlichen Regelung

der Arbeitszeit keine Rede sein konne, ohne dass gleich-
zeitig  das schon lingst verlangte Gewerbegesetz er-
lassen werde.

Dass, um zu dieser billigen Ausrede zu kommen,
eine Frist von 4 Monaten notig war, das glaubte aller-
dings selbst der Delegierte des Bundesrates an dieser
Konferenz nicht; insbesondere, da der bernische Re-
gierungsrat Tschumi wihrend der Konferenz selbst eine
Erklirung abfasste und von den anwesenden Unter-
nehmervertretern unterzeichnen liess, die das Ergebnis
der angeblich viermonatigen ernsten Priifung unse-
rer Antrige war. Die Erkldrung lautet:

«Eine Regelung der Arbeitszeit in den Gewerben
durch ein Gelegenheitsgesetz wird von den Vertretern
des Schiveizerischen Gewerbeverbandes und des Schwei-
zerischen Arbeitgeberverbandes mit aller Entschieden-
heit abgelehnt.

Auf die Vorschlige des Christlich-Sozialen Gewerk-
schaftsbundes der Schweiz oder diejenigen des Schwei-
zerischen Gewerkschaftsbundes wird darum nicht ein-
getreten.

Dagegen wird eine gesetzliche Regelung der Ar-
beitszeit und der sonstigen Verhiltnisse der Gewerbe
als wiinschenswert erachtet. Sie soll auf dem Wege der
auf Artikel 34ter der Bundesverfassung aufzubauenden
allgemeinen schweizerischen Gewerbegesetzgebung er-
folgen. Dieser Losung allein, deren rasche Forderung
verlangt wird, kann die Zustimmung gegeben werden.

v

o,



	Aus schweizerischen Verbänden

